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Kommunale Angelegenheiten und Soziales 

Bekanntmachung  
der Neufassung der Verbandssatzung  

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg  
und der Gemeinde Kümmersbruck  

vom 10. Mai 2022  
Az. ROP-SG12-1444.1-1-2-11 

Die Regierung der Oberpfalz gibt gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG nachstehend die von der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck am 25. April 2022 beschlossene 
Neufassung der Verbandssatzung amtlich bekannt. 

Diese Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde 
Kümmersbruck wurde mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 10. Mai 2022 Az. ROP-SG12-1444.1-1-2-10 gemäß Art. 48 
Abs. 1 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KommZG aufsichtlich genehmigt. 

Regensburg, 10. Mai 2022 
Regierung der Oberpfalz 

Walter Jonas 
Regierungspräsident 

Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung 
der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck 

Stand 22. April 2022 

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck erlässt
 
 aufgrund des Art. 44 

Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit folgende Neufassung seiner Verbandssatzung

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Rechtsstellung, Aufsichtsbehörde 

1. Der Zweckverband führt den Namen "Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Küm-
mersbruck". 
Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

2. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Amberg. 

3. Aufsichtsbehörde ist die Regierung der Oberpfalz. 

§ 2 
Verbandsmitglieder 

1. Verbandsmitglieder sind die Stadt Amberg und die Gemeinden Kümmersbruck und Freudenberg. 

2. Andere Gemeinden können dem Zweckverband beitreten. Der Beitritt bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

3. Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Haushaltsjahres aus dem Zweckverband austreten, wenn die Verbands-
versammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindes-
tens ein Jahr vorher schriftlich erklärt werden; er bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Das Recht, aus wichtigem Grunde zu kündigen (Art. 44 Abs. 3 KomrnZG), bleibt unberührt. 

4. Die Verbandsmitglieder erlassen in ihren Gemeindeteilen gleichlautende Entwässerungssatzungen. 

5. Beauftragte des Zweckverbandes dürfen im Einvernehmen mit der jeweiligen Gemeinde dort Einleitungen und Abwasser 
überprüfen. 

§ 3 
Räumlicher Wirkungsbereich 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet der Stadt Amberg, der Gemeinde Kümmersbruck und 
die Gemeindeteile Altenricht, Aschach, Hiltersdorf, Immenstetten und Paulsdorf der Gemeinde Freudenberg.
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§ 4 
Aufgaben des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder 

1. Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Abwasserbeseitigungsanlage zu errichten, zu betreiben, zu unter-
halten und die Anlage im Bedarfsfall zu erweitern. Gegenstand der Abwasserbeseitigungsanlage im Sinne dieser Satzung 
sind die Kläranlage bei Theuern, der Sammler im Krumbachtal bis RÜB Industriegebiet Immenstetten, der Sammler von 
Amberg nach Theuern, beginnend beim RÜB JVA und RÜB Hallenbad sowie die Regenüberlaufbecken einschließlich der 
notwendigen Regenentlastungsanlagen, die unmittelbar mit der Verbandsanlage verbunden sind, gemäß Anlage 1. 

2. Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwe-
cken im Sinne des Steuerrechts. 

3. Die Entwässerungsanlagen des Zweckverbandes im Gebiet der Mitglieder werden vom Zweckverband selbst gesichert und 
überwacht. 

4. Das Recht zum Erlass von Satzungen und Verordnungen geht nicht auf den Zweckverband über. 

II. Verfassung und Verwaltung 

§ 5 
Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbandes sind 

1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsvorsitzende 

§ 6 
Rechtsstellung der Verbandsräte und des Verbandsvorsitzenden, Entschädigung 

1. Der Verbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 

2. Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld in Höhe von 45,00 €, der stellvertretende Vorsitzende 
37,50 €. Die übrigen Verbandsräte erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld von 30,00 €. 

3. Verbandsräte, die Arbeitnehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. Selb-
ständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 45,00 € für den Verdienstausfall, der durch die Zeitversäumnis in 
ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 
Sonstige Verbandsräte, denen im beruflichen und häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauscha-
lentschädigung von 45,00 €. Verbandsräte erhalten Reisekosten in Höhe von 0 €. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz 
werden nur auf Antrag gewährt. 

4. Verbandsräte gemäß Art 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG haben, soweit sie nicht Verbandsvorsitzende, Ausschussvorsitzende 
oder deren Stellvertreter sind, nur Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen. 

§ 7 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

1. Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden, dem stellvertretenden Verbandsvorsitzenden und zwölf 
weiteren Verbandsräten. Jeder  weitere Verbandsrat hat einen Stellvertreter, der ihn im Falle seiner Verhinderung vertritt 
(Verhinderungsvertreter), Verbandsräte können nicht Verhinderungsvertreter sein. 

2. Von den weiteren Verbandsräten werden sieben durch die Stadt Amberg, vier durch die  Gemeinde Kümmersbruck und ein 
Verbandsrat durch die Gemeinde Freudenberg bestellt. 

3. Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung durch ihre ersten Bürgermeister (Oberbürgermeister) vertre-
ten. An die Stelle eines verhinderten ersten Bürgermeisters tritt sein Stellvertreter. Die weiteren Verbandsräte und deren 
Verhinderungsvertreter werden von den Verbandsmitgliedern bestellt. 

4. Dienstkräfte des Zweckverbandes können nicht als Vertreter eines Verbandsmitgliedes der Verbandsversammlung ange-
hören. 

5. Bei Verbandsräten und deren Stellvertretern, die ein kommunales Wahlamt innehaben oder dem Vertretungsorgan eines 
Verbandsmitgliedes angehören, endet das Amt als Verbandsrat mit dem Ende der entsprechenden Amts- oder Wahlzeit 
oder mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Vertretungsorgan. Andere Verbandsräte und ihre  Stellvertreter werden für 
eine Amtszeit von sechs Jahren bestellt. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen 
Verbandsräte weiter aus. 

6. Die Bestellung der weiteren Verbandsräte und deren Stellvertreter (Abs. 3 Satz 3) kann vor Ablauf der Amtszeit durch die 
Verbandsmitglieder aus wichtigem Grund widerrufen werden.
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§ 8 
Einberufung der Verbandsversammlung 

1. Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich oder elektronisch einberufen. 

2. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort sowie die Beratungsgegenstande angeben und den Verbandsräten spätestens 
eine Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden 
abkürzen. 

3. Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn es 
ein Drittel der Verbandsräte unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt. 

4. Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberufen, wenn der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter 
verhindert sind und die Sitzung der Verbandsversammlung unaufschiebbar ist. 

5. Die Aufsichtsbehörde und das Wasserwirtschaftsamt Amberg sind von der Sitzung zu unterrichten. Abs. 2 gilt entsprechend. 
Ihre Vertreter haben das Recht, an den Sitzungen teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. 

§ 9 
Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

1. Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die Mehr-
heit der Verbandsräte anwesend und stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegen-
stände darf nur beschlossen werden, wenn die Angelegenheit dringlich ist und die Verbandsversammlung der Behandlung 
mehrheitlich zustimmt oder wenn sämtliche Verbandsräte anwesend sind und sich rügelos auf die Behandlung einlassen. 

2. Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der Mehrheit der 
Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, 
so  ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Ladung aus-
drücklich hinzuweisen. 

3. Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht etwas Anderes vorschreiben, 
werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abge-
stimmt. Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich der 
Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat entgegen dieser Verpflichtung der Stimme, so gehört er nicht zu den Ab-
stimmenden. 

4. Bei Wahlen gelten die Absätze 1 und 2 sowie Absatz 3 Satz 2 entsprechend; die Vorschriften über die persönliche Beteili-
gung finden keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Neinstimmen und leere Stimmzettel sind ungültig. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ungültig, ist 
die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der Bewerber mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so tritt Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen 
ein. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die 
gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber 
die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von 
diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

5. Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Namen der anwesenden Ver-
bandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstimmungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in ein Beschlussbuch ein-
zutragen und von dem Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftführer kann eine Dienst-
kraft des Zweckverbandes oder eines Verbandsmitgliedes, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Jeder Verbandsrat 
kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie er abgestimmt hat. 

6. Die Verbandsmitglieder können ihre Verbandsräte anweisen, wie sie in der Verbandsversammlung abzustimmen haben. 
Hat ein Verbandsrat entgegen der Weisung abgestimmt, so berührt das die Gültigkeit des Beschlusses der Versammlung 
nicht. 

§ 10 
Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

1. Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 
1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbandsaufgaben dienenden Einrich-

tungen; 
2. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzungen, den Finanzplan und über die Auf-

nahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung; 
3. die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung; 
4. die Festsetzung von Entschädigungen für den Verbandsvorsitzenden, die Verbandsräte und deren Stellvertreter (§ 6); 
5. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse; 
6. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Betriebsordnung; 
7. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des Zweckverbandes und die Bestellung 

von Abwicklern; 
8. die Entscheidungen aus der Arbeitgeber- und Dienstherreneigenschaft des Zweckverbandes, soweit dies nicht in § 13 

anders geregelt ist.
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2. Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
zugewiesenen Aufgaben; insbesondere ist sie zuständig für die Beschlussfassung über 

1. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken; 

2. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von mehr als 
50.000 € mit sich bringen. 

3. Beschlüsse über die in Abs. 1 Nr. 1, 5 und 7 genannten Angelegenheiten bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl. 

§ 11 
Verbandsvorsitz 

Der Oberbürgermeister der Stadt Amberg und der 1. Bürgermeister der Gemeinde Kümmersbruck wechseln sich jeweils in einem 
Turnus von 3 Jahren zum 1. Mai in Verbandsvorsitz und Stellvertretung ab. 

§ 12 
Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

1. Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Der Umfang der Vertretungsmacht ist auf seine Befugnisse 
beschränkt. 

2. Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. Er hat die  ihm nach dem Gesetz über die 
kommunale Zusammenarbeit ausdrücklich zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen und erledigt im Übrigen in eigener Zuständig-
keit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. 

3. Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem  Verbandsvorsitzenden unbeschadet § 10 weitere An-
gelegenheiten zur selbständigen  Erledigung übertragen werden. 

4. Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem Stellvertreter und laufende Verwaltungsangelegenheiten 
Dienstkräften des Zweckverbandes oder mit Zustimmung eines Verbandsmitglieds dessen Dienstkräften übertragen. 

5. Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform oder müssen in elektronischer 
Form mit einer dauerhaft überprüfbaren elektronischen Signatur versehen sein; das gilt nicht für ständig wiederkehrende 
Geschäfte des täglichen Lebens, die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. 

6. Zu den Aufgaben des Verbandsvorsitzenden zählen insbesondere: 
- der Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Verpflichtungen bis zu einer Höhe von 50.000 € 

mit sich bringen; 
- die Beauftragung von überplanmäßigen Ausgaben bis Höhe von 5% der Hauptauftragssumme, jedoch nicht mehr als 

50.000 € je beauftragtes Fachlos. Der Verbandsversammlung ist über die Nachträge zeitnah zu berichten. 
§ 13 

Dienstkräfte des Zweckverbandes 

1. Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu sein. 

2. Die Verbandsversammlung ist zuständig, 
1. die Beamten des Zweckverbandes zu ernennen, zu einem anderen Dienstherrn abzuordnen oder zu versetzen, in den 

Ruhestand zu versetzen und zu entlassen; 
2. die Beschäftigten ab EG 9 TVöD des Zweckverbandes einzustellen, höher zu gruppieren und zu kündigen. 

3. Die Verbandsversammlung kann Befugnisse nach Abs. 2 ganz oder teilweise dem Verbandsausschuss oder einem anderen 
beschließenden Ausschuss übertragen. 

4. Beschäftigte bis EG 8 TVöD werden durch den Verbandsvorsitzenden eingestellt und entlassen. Für die Gruppen von Be-
schäftigten, die nicht im Sinne des Tarifrechts in erheblichem Umfang selbständig tätig sind, können die in Abs. 2 Nr. 2 
genannten Befugnisse durch Beschluss der Verbandsversammlung dem Verbandsvorsitzenden übertragen werden. 

5. Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Dienstkräfte des Zweckverbandes. Er ist Dienstvorgesetzter der 
Beamten. 

§ 14 
Verbandsverwaltung 

Die Verwaltung erfolgt durch die Stadt Amberg, entsprechend der Vereinbarung des Zweckverbandes mit der Stadt Amberg vom 
28. Juni 1995, siehe Anlage 2. 
Der Geschäftsleiter ist der Leiter der Organisationseinheit, der der Kanalbetrieb der Stadt Amberg obliegt.
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III. Verbandswirtschaft 

§ 15 
Anzuwendende Vorschriften 

Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend, soweit nicht das Gesetz über die 
kommunale Zusammenarbeit etwas anderes vorschreibt. 

§ 16 
Haushaltssatzung 

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern spätestens einen Monat  vor Beschlussfassung in der Ver-
bandsversammlung zu übermitteln. 

2. Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde 
vorzulegen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

3. Die Haushaltssatzung wird, wenn eine rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich ist,  nach Erteilung der Genehmigung, 
ansonsten frühestens einen Monat nach Vorlage an die Aufsichtsbehörde, nach § 20 Abs. 1 Satz 1 bekanntgemacht, sofern 
nicht die Aufsichtsbehörde die Satzung beanstandet. 

§ 17 
Deckung des Finanzbedarfs 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung,  Erweiterung und Erneuerung der Abwas-
serbeseitigungsanlage (Investitionskosten) sowie für den Betrieb und Unterhalt der verbandseigenen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen (Betriebskosten) wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Verbandsumlage). 

2. Umlegungsschlüssel ist das Verhältnis der im Einzugsgebiet der Anlage verbrauchten Frischwassermengen, vermindert um 
die bei der Erhebung der Entwässerungsgebühren außer Ansatz gebliebenen Mengen und Wassermengen, die über Trenn-
system an die Kläranlage entsorgt werden. 

3. Maßgeblich sind die Mess- und Verbrauchsdaten des dem jeweiligen Haushaltsjahr vorvorangehenden Jahres. 

4. Die durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Investitionskosten für die Regenentlastungsanlagen (§ 4) werden zur Hälfte 
von der jeweiligen Standortgemeinde übernommen. Im Übrigen gilt Abs. 2. 

5. Der Zweckverband oder die von ihm Beauftragten sind befugt, bei den Mitgliedsgemeinden Einsicht in die zur Ermittlung 
der Verbandsumlage erforderlichen Unterlagen zu nehmen und die hierfür notwendigen Auskünfte einzuholen. 

§ 18 
Festsetzung und Zahlung der Umlage 

1. Die Verbandsumlagen nach § 17 werden in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt und den Ver-
bandsmitgliedern vor Beginn des Haushaltsjahres mitgeteilt. Änderungen während eines Haushaltsjahres sind nur durch 
eine Nachtragshaushaltssatzung möglich. 

2. Die Verbandsumlagen sind in vier Jahresraten jeweils zu Beginn des Quartals zur Zahlung fällig. Ist die Haushaltssatzung 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirksam, können Vorauszahlungen bis zur Höhe von einem Viertel der Vorjahresumlage 
erhoben werden. 

§ 19 
Rechnungslegung und Prüfungswesen 

1. Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann der 
Verbandsversammlung vorzulegen. Art 102 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) findet entspre-
chende Anwendung. 

2. Die Jahresrechnung ist innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres vom Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt Amberg vorzuprüfen und von einem von der Verbandsversammlung bestimmten Rechnungsprüfungsausschuss ört-
lich zu prüfen. 

3. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird aus der Mitte der Verbandsversammlung gebildet. Er besteht aus drei Mitgliedern. 
Die Verbandsversammlung bestimmt ein  Mitglied zum Vorsitzenden. Für jedes Ausschussmitglied ist für den Fall einer Ver-
hinderung ein Vertreter zu bestellen. Das Ergebnis der Sitzungen des Prüfungsausschusses ist niederzuschreiben. 

4. Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt die Verbands-
versammlung alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres die 
Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlastung. Verweigert die Verbandsversammlung die 
Entlastung oder spricht sie sie mit Einschränkungen aus, so hat sie die dafür maßgebenden Gründe anzugeben. 

5. Nach Feststellung der Jahresrechnung veranlasst der Verbandsvorsitzende die überörtliche Prüfung. Überörtliches Prü-
fungsorgan ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband.
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6. Die Verbandsräte können jederzeit die Berichte über die Prüfungen einsehen. 

7. Die örtliche Kassenprüfung obliegt dem Verbandsvorsitzenden. 

IV. Schlussvorschriften 

§ 20 
Öffentliche Bekanntmachungen 

1. Die Satzungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz bekanntgemacht. Die Verbandsmit-
glieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Veröffentlichungen hin. Die 
Satzungen können in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes eingesehen werden. 

2. Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes sind in ortsüblicher Weise vorzunehmen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz anordnen. 

§ 21 
Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich gleichgeordnet gegenüberstehen, 
und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbandes untereinander aus dem Verbandsverhältnis, ist die Aufsichtsbehörde 
zur Schlichtung anzurufen. 

§ 22 
Auflösung 

1. Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Ver-
bandsversammlung und der Genehmigung der  Aufsichtsbehörde. Die Auflösung ist wie diese Verbandssatzung be-
kanntzumachen. 

2. Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine bisherigen Aufgaben auf andere juristische Personen des öffentlichen 
Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, so haben die Verbandsmitglieder die Beamten und Versorgungsempfänger zu 
übernehmen. 

3. Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem Gebiet gelegenen Gegenstände 
des Anlagevermögens zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Im Übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der 
Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen Gegenstände in dem Verhältnis der von ihnen 
insgesamt entrichteten Verbandsumlagebeträge zu verteilen. Soweit das Vermögen die entrichteten Verbandsumlagebe-
träge übersteigt, darf es nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. 

4. Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der Zweckverband aufgelöst wird, so wird 
es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines 
Ausscheidens aufgelöst werden würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagever-
mögens unter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Der Abfindungsan-
spruch wird zwei Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der Auflösung des Zweckverbandes, fällig. Die Beteiligten 
können für die Berechnung und Fälligkeit des Abfindungsanspruches eine abweichende Regelung vereinbaren. 

§ 23 
Inkrafttreten 

Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 27. Februar 1997 (RABI OPf. S. 24) mit den Änderungen vom 7. Dezember 2007 (RABl 
OPF. 2008, S. 17) außer Kraft. 

Amberg, 25. April 2022 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 

der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck 

Roland Strehl 
Verbandsvorsitzender
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Anlage 1 zur 
Satzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck 

Anlagen des Zweckverbandes 

1. RÜB Industriegebiet Immenstetten 
2. RÜB Aschach 
3. RÜB Raigering Nord 
4. RÜB Raigering Sud 
5. RÜB Krumbach 
6. RÜB Gärmersdorf 
7. RÜB Kümmersbruck Ost 
8. RÜB Kümmersbruck West 
9. RÜB Theuern Ost 
10. RÜB Theuern West 
11. RÜB Lengenfeld Süd 
12. RÜB Lengenfeld Nord 
13. RÜB Haselmühl Ost 
14. RÜB Haselmühl West 
15. RÜB Amberg Süd links 
16. RÜB Amberg Süd rechts 
17. RÜB Perigueuxbrücke 
18. RÜB Dammweg Süd 
19. RÜB Dammweg Nord 
20. RÜB JVA 
21. RÜB Hallenbad 

Anlage 2 zur 
Satzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck 

Stadt Amberg 
Vereinbarung 

Zwischen der Stadt Amberg, vertreten durch den Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer 

und 

dem Zweckverband zur Abwasserbeseitigung für die Stadt Amberg und die Gemeinde Kümmersbruck 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

I. Die Stadt Amberg führt im Auftrag des Zweckverbandes folgende Arbeiten durch: 

 1. Zweckverbandsverwaltung 
 2. Fachverwaltung für die technische Betreuung der Kläranlage 
 3. Finanzverwaltung 
 4. Personalverwaltung 
 5. Rechnungsprüfung 

II. Für die Durchführung der unter Ziffer I. genannten Tätigkeiten zahlt der Zweckverband an die Stadt Amberg einen Ver-
waltungskostenbeitrag, der sich aus der tatsächlichen Belastung des Personals der Stadt Amberg ergibt, die für den 
Zweckverband aufgewandt wird. Hierüber sind zum Jahresende entsprechende prozentuelle Aufteilungen vorzugeben 
und im Rahmen eines Verwaltungskostenbeitrages zu zahlen. 

III. Die Stadt Amberg handelt im Rahmen der vorstehenden Aufgaben für den Zweckverband. Soweit die Zweckverbands-
versammlung für eine Entscheidung zuständig ist, ist die Entscheidung einzuholen. 

IV. Die Haftung der Stadt Amberg, die sich aus den vorstehenden Tätigkeiten ergibt, ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. 

V. Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie ist mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende künd-
bar. 

Amberg, 28. Juni 1995 
Stadt Amberg Zweckverband zur Abwasserbeseitigung für die 
 Stadt Amberg und die Gemeinde Kümmersbruck 
 In Vertretung 

Wolfgang Dandorfer Gaßner 
Oberbürgermeister 
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Wirtschaft, Landesentwicklung, Verkehr 

Energiecoaching_Plus für Gemeinden;  
Dienstleistungsauftrag für eine freiberufliche Leistung;  

Aufforderung zur Angebotsabgabe 

Öffentlicher Auftraggeber 

Regierung der Oberpfalz 
Geschäftsstelle Energiewende 
Kontakt: Sigrun Denner 
 Emmeramsplatz 8 
 93047 Regensburg 
Tel.: 0941/5680-1323 
E-Mail: energiewende@reg-opf.bayern.de 

Beschreibung des Auftrags 

Die Regierung der Oberpfalz beabsichtigt, für die Jahre 2022/23 im Rahmen des Projekts „Energiecoaching_Plus“ etwa 8-12 
Gemeinden in der Oberpfalz von einem Energiecoach beraten zu lassen. 
Die Auswahl der zu coachenden Kommunen erfolgt durch die Regierung der Oberpfalz. Der Dienstleistungsvertrag wird zwischen 
der Regierung und dem Coach geschlossen. Die Vergütung erfolgt durch die Regierung der Oberpfalz. 

Ziel des Energiecoachings ist eine schwerpunktbezogene Beratung von Gemeinden und Unterstützung der aktiven Beteiligung 
der Gemeinden an der Umsetzung der Energiewende mit regionaler Orientierung. 

Vom Energiecoach wird erwartet: 

o Kontaktaufnahme mit der Gemeindeverwaltung 
o Ermittlung des spezifischen Bedarfs gemeinsam mit der Kommune und Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts für den 

weiteren Ablauf des Coachings in der betreffenden Kommune 
o Durchführung von schwerpunktbezogenen Aktivitäten: 

► Maßnahmen zur Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Energie, sowie Maßnahmen der Kommunikation 
und/oder Moderation von Akteurs- und Bürgerbeteiligungsveranstaltungen für lokale Energie-Projekte 

► Beratung bei der energetischen Sanierung und Optimierung kommunaler Liegenschaften 
► Unterstützung bei der Einführung oder Fortführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) 
► Unterstützung bei Förderbeantragungen, Ausschreibungen und Vergaben zur Umsetzung der Energiewende vor Ort 
► Schulung von Gebäudeverantwortlichen (Nutzer-/Hausmeisterschulung) 
► Unterstützung bei Maßnahmen im Bereich der energieeffizienten und klimafreundlichen Mobilität 
► Objekt- bzw. maßnahmenbezogene Wirtschaftlichkeits- bzw. Machbarkeitsstudien 

o Abschlussbericht im Gemeinderat (mündlicher Vortrag und schriftliches Ergebnis) 

Für das Coaching einer Kommune sind jeweils 10 Tage zu veranschlagen. Eingeschlossen sind dabei auch Informationsvorträge 
bei Sitzungen kommunaler Gremien. 

Weitere grundlegende Leistungen: 

Es wird die Mitarbeit an der Evaluation des Projekts von Seiten der Regierung der Oberpfalz und/oder des Wirtschaftsministeriums 
erwartet. 
Weiterhin ist mindestens eine Veranstaltung vorgesehen (Auftakt-, Zwischen- oder Abschlussveranstaltung), die von Seiten des 
Coaches zu unterstützen ist (z. B. durch einen Vortrag und Vorschläge für Best-Practice-Gemeinden bei der Planung der Veran-
staltung). 
Darüber hinaus sind ergänzend zu den Berichten für die Gemeinden mindestens ein Zwischen- und ein Abschlussbericht für die 
Regierung der Oberpfalz zu erstellen. 

Vertragslaufzeit 

Beginn: 1. September 2022 
Ende: 30. November 2023 

Bewerben können sich Einzelpersonen, Bietergemeinschaften und Unternehmen. Die Preisangabe muss sich auf eine Stunden-
pauschale beziehen (60 Minuten), in welcher Fahrtkosten und sämtliche weiteren Nebenkosten inkludiert sind. 

Teilnahmebedingungen 

Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers 

- Erklärung, dass der Bewerber sich nicht im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat 
oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entspre-
chenden Lage befindet,

mailto:energiewende@reg-opf.bayern.de
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- Erklärung, dass der Bewerber seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt, 

- Erklärung, dass der verantwortliche Geschäftsführer und der verantwortliche Projektleiter des Bewerbers in den letzten 5 
Jahren nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, die ihre berufliche Zuverlässigkeit in 
Frage stellen, 

- Erklärung, dass der verantwortliche Geschäftsführer und der verantwortliche Projektleiter des Bewerbers in den letzten 5 
Jahren insbesondere nicht aus folgenden Gründen rechtskräftig verurteilt worden sind: Bildung einer kriminellen Vereinigung, 
Bildung terroristischer Vereinigungen, Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte, Betrug, Sub-
ventionsbetrug, Bestechung, 

- Angabe des Hauptsitzes der Firma und sämtlicher Niederlassungen. 

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

- Erklärung über den Umsatz im Bereich Energieberatung und Energiekonzeptionierung in den letzten 3 Geschäftsjahren 

Technische Leistungsfähigkeit 

- Nachweise über die berufliche Befähigung des Bewerbers bzw. des verantwortlichen Geschäftsführers und des verantwortli-
chen Projektleiters, 

- Darstellung des Unternehmens und eventuell beteiligter Partner mit Beschreibung des Leistungsprofils, 
- Erklärung über die für die Durchführung des Auftrags zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen mit Lebenslauf der 

entsprechenden Personen und Zusicherung über deren Verfügbarkeit und fachlicher Eignung im Fall einer Auftragsvergabe, 
- Erklärung über die zur Verfügung stehenden technischen Ressourcen, insbesondere Infrastruktur, Geräteausstattung und 

Lizenzen. 

Aus dem Zeitraum der letzten fünf Jahre sind unter Nennung der Auftraggeber vorzulegen: 

- Liste mit Referenzen über durchgeführte Beratungen im Bereich Umwelt und Energie, 
- Liste mit Referenzen über die praktische Umsetzung von Beratungen im Bereich Energie. 

Wertungskriterien 

Wirtschaftlichstes Angebot entsprechend Preis (ein Drittel), Fachkunde (ein Drittel) und nachgewiesener Referenzen (ein Drittel). 
Das Punktesystem sieht dabei folgendermaßen aus: „Erfüllt voll die Anforderungen“ entspricht 3 Punkten, „…bedingt…“ entspricht 
2 Punkten, „…kaum…“ entspricht 1 Punkt, „…nicht…“ entspricht 0 Punkten. 

Schlusstermin für den Eingang der Bewerbung 

Bewerbungen sind in einem verschlossenen Umschlag mit der deutlich sichtbaren Aufschrift "Nicht öffnen! Bewerbung Energie-
coaching" bis 14. Juli 2022 – 12:00 Uhr bei der Regierung der Oberpfalz, Zimmer A 219, Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg, 
abzugeben. Eine Rückgabe der vorgelegten Unterlagen erfolgt nicht. 

Regensburg, 15. Juni 2022 
Regierung der Oberpfalz 

Sigrun Denner 
Leiterin der Geschäftsstelle Energiewende 

Schulen 

Verordnung über die Errichtung eines Fachsprengels  
für den Ausbildungsberuf  

„Mechatroniker/-in“  
vom 24. Mai 2022  

Nr.: ROP-SG44-5204.1-37-3-23 

Aufgrund des Art. 34 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2021 (GVBl S. 432), erlässt 
die Regierung der Oberpfalz folgende Verordnung: 

§ 1 

Für den Ausbildungsberuf „Mechatroniker/-in“ wird, ab dem Schuljahr 2022/2023, folgender Fachsprengel gebildet:
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Mechatroniker/-in 
 Berufsnummer 31612   Fachklassennummer 326 

JGS 10 Einzug JGS 11 Einzug JGS 12 Einzug JGS 13 Einzug 
AM AM 

AS 
AM AM 

AS 
AM AM 

AS 
AM AM 

AS 

CHA CHA CHA CHA CHA CHA CHA CHA 
R I NM 

R 
R I NM 

R 
R I NM 

R 
R I NM 

R 

SAD I SAD SAD I SAD SAD I SAD SAD I SAD 
WEN NEW 

WEN 
TIR 

WEN NEW 
WEN 
TIR 

WEN NEW 
WEN 
TIR 

WEN NEW 
WEN 
TIR 

§ 2 

Berufsschulpflichtige und Berufsschulberechtigte des genannten Ausbildungsberufes mit Ausbildungsverhältnissen in dem in § 1 
genannten Sprengelgebiet haben ab dem Schuljahr 2022/2023 die genannte Berufsschule zu besuchen, sofern nicht genehmigte 
Gastschulverhältnisse vorliegen, die den Besuch einer anderen Berufsschule gestatten. 

§ 3 

Dieser Fachsprengelregelung entgegenstehende Sprengelregelungen werden aufgehoben. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt zum 1. August 2022 in Kraft. 

Regensburg, den 24. Mai 2022 
Regierung der Oberpfalz 

Walter Jonas 
Regierungspräsident 

Bekanntmachungen der Regionalen Planungsverbände 

Bekanntmachung  
des Planungsverbandes Oberpfalz-Nord  

über die Planungsausschuss-Sitzung am 28. Juni 2022 um 10.00 Uhr  
in der Stadthalle in Neustadt a.d.Waldnaab 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Feststellung der Jahresrechnung 2020 

3. Entlastung der Jahresrechnung 2020 

4. Vorlage der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 und Beschluss über die örtliche Prüfung 

5. Beschluss der Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2022 

6. 3. Nachtrag zur Zweckvereinbarung zur Übertragung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte 

7. Erstellung einer regionalen Wohnbedarfsanalyse:  
Zwischenpräsentation und Werkstattgespräch 

8. 30. Änderung des Regionalplans: 
Teilfortschreibung des Kapitels B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen“ - Rohstoffgebiete 2019 
Billigung der Ergebnisse des ergänzenden Beteiligungsverfahrens – Zustimmung – Beauftragung zur Beantragung der Ver-
bindlicherklärung
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9. Windenergie: 
Möglichkeiten zum weiteren regionalplanerischen Vorgehen 

10. Verschiedenes 

Neustadt a.d.Waldnaab, 25. Mai 2022 
Regionaler Planungsverband 

Oberpfalz-Nord 

Andreas Meier 
Landrat 

Verbandsvorsitzender 

Bekanntmachungen der Zweckverbände 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Nordbayern für das Haushaltsjahr 2022 

Es wird nachrichtlich bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Nordbayern für 
das Haushaltsjahr 2022 vom 3. Mai 2022 im Oberfränkischen Amtsblatt Nr. 9 vom 25. Mai 2022 amtlich bekannt gemacht wurde. 

Herausgeber und Verleger: Regierung der Oberpfalz, 93039 Regensburg 
E-Mail: regierungsamtsblatt@reg-opf.bayern.de; Telefon: 0941 5680-1111 oder -1396 
Das Regierungsamtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich (15. eines jeden Monats) und nach Bedarf. Für die inhaltliche 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der externen Beiträge übernimmt die Regierung der Oberpfalz keine Verantwortung. Das 
Regierungsamtsblatt wird auf den Internetseiten der Regierung der Oberpfalz unter 
„http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de“ veröffentlicht. 
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